
eine eigene, das Zusammenleben der Menschen gestaltende Staatsge
walt. Dabei war es im Grund unerheblich, wo diese Staatsgewalt ver
ankert war. Die staatliche Einheit bildete den Rahmen für ein weit
gehend eigenständiges, politisches, gesellschaftliches und wirtschaft
liches Leben, für ein besonderes Verhalten gegenüber anderen Staats
wesen und Wirtschaftsräumen. 

Im folgenden sollen die wesentlichen Stufen der liechtensteinischen 
Staatswerdung, die geschichtliche Entwicklung von Verfassung und 
Verwaltung, sowie die sich ständig wandelnden staatlichen und wirt
schaftlichen Beziehungen nach aussen als Voraussetzungen für die 
Wirtschaft des Landes in einem knapp gehaltenen Abriss skizziert 
werden. Vollständigkeit soll dabei nicht angestrebt werden. 1 
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